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BESCHLUSS

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V
in seiner 389. Sitzung am 21. Februar 2017

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)

mit Wirkung zum 1. April 2017

1. Aufnahme einer ersten Bestimmung zum Abschnitt 3.2.3 EBM

1. Die Gebührenordnungsposition 03355 ist nur von Fachärzten für
Allgemeinmedizin und Fachärzten für Innere Medizin jeweils mit der
Zusatzweiterbildung „Diabetologie“ oder der Qualifikation „Diabetologie
Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)“ berechnungsfähig.

2. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 03355 in den Abschnitt 3.2.3
EBM

03355 Anleitung zur Selbstanwendung eines Real-Time-
Messgerätes zur kontinuierlichen interstitiellen
Glukosemessung (rtCGM)

Obligater Leistungsinhalt

-  Anleitung eines Patienten und/oder einer
Bezugsperson zur Selbstanwendung eines
rtCGM gemäß § 3 Nr. 3 der Nr. 20 der Anlage I
„Anerkannte Untersuchungs- oder
Behandlungsmethoden“ der Richtlinie Methoden
vertragsärztliche Versorgung des Gemeinsamen
Bundesausschusses von mindestens 10 Minuten
Dauer,

je vollendete 10 Minuten 72 Punkte

Die Gebührenordnungsposition 03355 ist höchstens
10-mal im Krankheitsfall berechnungsfähig.
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3. Änderung der Bestimmungen zum Abschnitt 4.5.5 EBM

1. Die Gebührenordnungspositionen des Abschnitts 4.5.5 können - unter
Berücksichtigung von 1.3 der Allgemeinen Bestimmungen - nur von
Fachärzten für Kinder- und Jugendmedizin mit der Zusatzweiterbildung
Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie berechnet werden.

2. Die Gebührenordnungsposition 04590 kann darüber hinaus von
Fachärzten für Kinder- und Jugendmedizin mit der
Zusatzweiterbildung „Diabetologie“ oder „Kinder-Endokrinologie und
-Diabetologie“ oder der Qualifikation „Diabetologe Deutsche Diabetes
Gesellschaft (DDG)“ berechnet werden.

4. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 04590 in den Abschnitt 4.5.5
EBM

04590 Anleitung zur Selbstanwendung eines Real-Time-
Messgerätes zur kontinuierlichen interstitiellen
Glukosemessung (rtCGM)

Obligater Leistungsinhalt

-  Anleitung eines Patienten und/oder einer
Bezugsperson zur Selbstanwendung eines
rtCGM gemäß § 3 Nr. 3 der Nr. 20 der Anlage I
„Anerkannte Untersuchungs- oder
Behandlungsmethoden“ der Richtlinie Methoden
vertragsärztliche Versorgung des Gemeinsamen
Bundesausschusses von mindestens 10 Minuten
Dauer,

je vollendete 10 Minuten 72 Punkte

Die Gebührenordnungsposition 04590 ist höchstens
10-mal im Krankheitsfall berechnungsfähig.

5. Änderung der Nr. 4 der Präambel 13.1 EBM

4. Fachärzte für Innere Medizin ohne Schwerpunkt können in diesem Kapitel
neben Gebührenordnungspositionen des Abschnitts 13.2.1 die
Gebührenordnungsposition 13250 sowie zusätzlich die
Gebührenordnungspositionen 13360, 13400, 13402, 13421, 13422, 13423,
13435 oder 13552 berechnen. Bei einer in Art und Umfang definierten
Überweisung (Definitionsauftrag) können Fachärzte für Innere Medizin
ohne Schwerpunkt im Behandlungsfall anstelle der
Gebührenordnungsposition 13250 die Gebührenordnungspositionen des
Unterabschnitts 13.2.2.3 berechnen.

http://www.kbv.de/tools/ebm/html/13.2.1_162396621078318887026752.html
http://www.kbv.de/tools/ebm/html/13250_2903183577807499375488.html
http://www.kbv.de/tools/ebm/html/13400_2901337217796288732480.html
http://www.kbv.de/tools/ebm/html/13402_2900419522027832925504.html
http://www.kbv.de/tools/ebm/html/13421_2900850948723760356672.html
http://www.kbv.de/tools/ebm/html/13422_2901063107472533606016.html
http://www.kbv.de/tools/ebm/html/13423_2904159151545598938240.html
http://www.kbv.de/tools/ebm/html/13435_2900964289635158492484.html
http://www.kbv.de/tools/ebm/html/13552_2900636149414830595200.html
http://www.kbv.de/tools/ebm/html/13250_2903183577807499375488.html
http://www.kbv.de/tools/ebm/html/13.2.2.3_162394916699124587896704.html
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6. Aufnahme einer zweiten Bestimmung zum Abschnitt 13.3.2 EBM

2. Die Gebührenordnungsposition 13360 kann darüber hinaus von Fachärzten
für Innere Medizin mit der Zusatzweiterbildung „Diabetologie“ oder der
Qualifikation „Diabetologe Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)“
berechnet werden.

7. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 13360 in den Abschnitt 13.3.2
EBM

13360 Anleitung zur Selbstanwendung eines Real-Time-
Messgerätes zur kontinuierlichen interstitiellen
Glukosemessung (rtCGM)

Obligater Leistungsinhalt

-  Anleitung eines Patienten und/oder einer
Bezugsperson zur Selbstanwendung eines
rtCGM gemäß § 3 Nr. 3 der Nr. 20 der Anlage I
„Anerkannte Untersuchungs- oder
Behandlungsmethoden“ der Richtlinie Methoden
vertragsärztliche Versorgung des Gemeinsamen
Bundesausschusses von mindestens 10 Minuten
Dauer,

je vollendete 10 Minuten 72 Punkte

Die Gebührenordnungsposition 13360 ist höchstens
10-mal im Krankheitsfall berechnungsfähig.

8. Aufnahme weiterer Leistungen in den Anhang 3

GOP Kurzlegende Kalkulationszeit
(min.)

Prüfzeit
(min.)

Eignung der
Prüfzeit

03355 Anleitung zur Selbstanwendung
rtCGM KA 2 Tages- und

Quartalsprofil

04590 Anleitung zur Selbstanwendung
rtCGM KA 2 Tages- und

Quartalsprofil

13360 Anleitung zur Selbstanwendung
rtCGM KA 2 Tages- und

Quartalsprofil
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Protokollnotizen:
1.  Der Bewertungsausschuss prüft nach Vorliegen der Abrechnungsdaten für die

ersten zwei Jahre nach Einführung in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab die
Entwicklung der Gebührenordnungspositionen 03355, 04590 und 13360.
Insbesondere wird geprüft:
- Entwicklung der Leistungsmenge und des Leistungsbedarfes der einzelnen

Leistungen,
- Anzahl und regionale Verteilung der abrechnenden Leistungserbringer,
- Anzahl der Behandlungsfälle und behandelten Patienten.

 Die Evaluation erfolgt durch das Institut des Bewertungsausschusses.

2. Die Rechnungslegung für die Gebührenordnungspositionen 03355, 04590 und
13360 erfolgt im Formblatt 3, Kontenart 400 – Ärztliche Leistungen –, Ebene 6.
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